
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/7/31 2Ob730/33,
3Ob135/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1933

Norm

EO §150

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 150 EO bezieht sich nur auf privatrechtliche Lasten; ö3entlich-rechtliche Dienstbarkeiten sind ohne

Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen.

Entscheidungstexte

2 Ob 730/33

Entscheidungstext OGH 31.07.1933 2 Ob 730/33

SZ 15/161

3 Ob 135/88

Entscheidungstext OGH 25.01.1989 3 Ob 135/88

nur: Öffentlich-rechtliche Dienstbarkeiten sind ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen. (T1)
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